
Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung an Schulen 

(Heide, 11/2019)  

(gem. §4 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Einschätzung durch Multiprofessionelles Team 

(Schulleitung, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit, Schulische 

Erziehungshilfe) 

Ggf. Beratung durch insoweit erfahrene Fachkräfte 

(Kinderschutzzentrum Westküste 0481/6837307) 

Lehrkraft nimmt Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahr 

(Dokumentation der Gefährdungsmerkmale: wann/was/wie oft) 

Meldung einer akuten 

Kindeswohlgefährdung an 

den RSD 

0481-970 

Information der 

Personensorgeberechtigten, 

soweit Leib und Leben des 

Kindes/des Jugendlichen 

hierdurch nicht gefährdet 

werden 

Keine 

Gefährdung 

ggf. weitere 

Beobachtung 

Drohende Gefährdung 

Beratungsgespräch mit 

Personensorge-

berechtigten und ggf. 

Kind bzw. Jugendlichem 

Hinweise auf bzw. 

Vermittlung von Hilfen 

Vereinbarungen 

 

Überprüfung 

der 

Entwicklung

Abwendung 

der 

Gefährdung 

Gefährdung hält an 

Information der 

Personensorge-

berechtigten über die 

Problematik und Meldung 

einer 

Kindeswohlgefährdung an 

den RSD  

ggf. Familiengericht 


